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      § 12 

Satzungsänderungen   
1. Über Satzungsänderungen kann nur eine Mitgliederversammlung mit der in §6 Nr. 6a festgesetzter 

Mehrheit beschließen. 
2. Der erweiterte Vorstand ist ermächtigt, Satzungsänderungen redaktioneller Art oder vom Registerge-

richt bzw. der Aufsichtsbehörde geforderte unwesentliche Änderungen und Ergänzungen der Satzung 
selbstständig vorzunehmen.                                                                                                                                                           

                                                                                                                                    

§ 13 
Austritt aus der übergeordneten Organisation 

1. Der Austritt aus dem Kreisverband kann nur von einer außerordentlichen Mitgliederversammlung be-
schlossen werden, die hier besonders einzuberufen ist. 

2. Zur Beschlussfähigkeit dieser Mitgliederversammlung ist die Anwesenheit von 50 v.Hundert der Ver-
einsmitglieder erforderlich. 

3. Zum Austrittsbeschluss ist eine 3/4 – Mehrheit der abgegebenen Ja/Nein-Stimmen erforderlich (§6 
Nr.6a).   Die Beschlussfähigkeit (50 v.H. der  Mitglieder) muss auch zum Zeitpunkt der Abstimmung 
gegeben sein. 

4. Dem Kreisverband ist durch eine Einladung per Einschreibebrief mit 14tägiger Frist Gelegenheit zu ge-
ben, zu diesem Punkt der Tagesordnung in der Versammlung  Stellung zu nehmen. 

5. Die Kündigung ist nur halbjährlich zum Ende des Geschäftsjahres des Kreisverbandes zulässig. Die 
Kündigung ist dem Kreisverband durch Einschreibebrief unter Beifügung einer Abschrift der Versamm-
lungsniederschrift mitzuteilen. 
 

§ 14                                                     
Auflösung 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur von einer außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen 
werden   

2. Für den Auflösungsbeschluss ist eine ¾ Mehrheit der abgegebenen Ja/Nein Stimmen erforderlich (§6 Nr. 
6a) 

3.  durch Auflösungsbeschluss wird der gesamte Vorstand abberufen. 
4. Zu Liquidatoren sind 2 Vereinsmitglieder mit einfacher Mehrheit zu wählen; bisherige Vorstandsmitglie-        

der  können auch zu Liquidatoren  gewählt werden. 
5. Die Auflösung und Liquidation des Vereins sind durch die Liquidatoren beim zuständigen Registergericht 

über einen Notar anzuzeigen. 
6. Dem Kreisverband ist die Auflösung des Vereins mittels Einschreibebrief unter Beifügung einer Abschrift 

der Versammlungsniederschrift unverzüglich durch die Liquidatoren mitzuteilen. 
7.   Die Liquidatoren haben alle Forderungen des Vereins einzuziehen und alle Verbindlichkeiten des Vereins                                     
     zu begleichen. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall eines bisherigen Zweckes 
  fällt das Vermögen des Vereins an den Kreisverband, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnüt-
  zige Zwecke zu verwenden hat.                    
8. Die Liquidatoren haben die Endabrechnung dem Kreisverband nach Beendigung der Liquidation unverzüg-
  lich einzureichen.                     
9.   Die Liquidatoren haben nach Beendigung der Liquidation sämtliche Akten, Kassenbücher, Belege und 
  sonstige Unterlagen  dem Kreisverband zu übergeben, der sie 10 Jahre aufbewahrt. Im Übrigen sind die §§ 
  47 ff. des BGB zu beachten. 

  10.  Dem Kreisverband steht das Recht zu, während der Liquidation die Bücher u. alle Unterlagen zu prüfen. 
 

 

 

 


